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Regeste

Grundstückgewinnsteuer. Art. 11 Abs. 1 lit. c GStG. | Grundstückgewinnsteuer. Art. 11
Abs. 1 lit. c GStG. Eigenprovisionen sind nicht als Aufwendungen anrechenbar. In concreto
wurde ein Mäklervertrag mit einem Dritten nicht abgeschlossen.
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